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Art. 
 

Abs. 
 

Bst. 
 

Antrag 
 

+ 
++ 

- 
-- 

 Rückweisungsanträge 
 

  

SP-JUSO-PSA (Bauer) 40   Rückweisung mit der Auflage, einen Fonds für Soziales vorzusehen 
und die entsprechenden Bestimmungen, namentlich die Beitragshöhe 
und die Zuwendungsbereiche, sowie die notwendigen redaktionellen 
Anpassungen in den betroffenen Artikeln, vorzunehmen. 
 

 - 

SP-JUSO-PSA (Bauer) 41   Rückweisung mit der Auflage, einen Fonds für Soziales vorzusehen 
und die entsprechenden Bestimmungen, namentlich die Beitragshöhe 
und die Zuwendungsbereiche, sowie die notwendigen redaktionellen 
Anpassungen in den betroffenen Artikeln, vorzunehmen. 
 

obsolet 

Amstutz (SVP) 43 1 d Rückweisung Art. 43 in die Kommission für die 2 Lesung mit 
folgender Auflage: 
Neu: Entwicklungszusammenarbeit unter operativer Verantwortung 
gemeinnütziger Institutionen mit Sitz im Kanton Bern 
 

+  
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Amstutz (SVP) 
Von Wattenwyl (Grüne) 
Aebi (SVP) 

43 1 i (neu) Rückweisung Art. 43 in die Kommission für die 2 Lesung mit 
folgender Auflage: 
Neu: Förderung vom Tourismus 
 

 - 

Deputation (Klopfenstein) 50   Rückweisung mit folgenden Auflagen: 
Das in Artikel 5 der Verfassung des Kantons Bern verankerte SStG 
hat gegenüber dem KGSG Vorrang und muss eingehalten werden. 
Die KGSG-Vorlage darf die gemäss Status-quo-plus-Projekt und 
SStG definierten Kompetenzen des BJR nicht einschränken. 
Das KGSG muss übergeordnetes Recht einhalten. 
 

+  

PS-JS-PSA (Gasser) 58   Rückweisung mit der Auflage vorzusehen, dass die Regierung – im 
Falle eines ausserordentlichen und vom Willen der Organisatoren 
unabhängigen Ereignisses (z. B. COVID-19), das zur Absage einer 
subventionierten Veranstaltung führt – den zugesicherten Beitrag in 
eine Defizitgarantie umwandeln kann. 
 

 - 

 Anträge Gesetzgebung 
 

  

Mühlheim (glp) 
Baumann (EDU) 
 

22 1  Je 2.5 5 bis 20 Prozent der Spielbankenabgabe werden der 
Standortgemeinde und den Fonds für Suchtprobleme gemäss Artikel 
70 des Gesetzes vom 11. Juni … zugewiesen. 
 

+  

EVP (Streit-Stettler) 22 1  Je 2.5 10 bis 20 Prozent der Spielbankenabgabe werden der 
Standortgemeinde und dem Fonds für Suchtprobleme gemäss Artikel 
70 des Gesetzes vom 11. Juni … zugewiesen. 
 

 - 

EVP (Streit-Stettler) 26 1  Reingewinne aus Grossspielen (Lotterien und Sportwetten) sind 
gemäss Artikel 125 Absatz 1 BGS für gemeinnützige oder wohltätige 
Zwecke zu verwenden, namentlich … 
 

 -- 

Benoit (SVP) 32 3  Streichen 
 

 - 

Benoit (SVP) 32 3  Eventualantrag: 
Ein Beitrag ist im Prinzip auf höchstens 40 Prozent der gemäss 
Geldspielgesetzgebung relevanten Kosten des Vorhabens 
beschränkt. Der Regierungsrat kann durch Verordnung Ausnahmen 
vorsehen. 
 

 - 
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Gerber (Grüne) 
SP-JUSO-PSA (Bauer) 

41 2  Der Kulturförderungsfonds wird mit maximal 20 Prozent der pro Jahr 
dem Kanton zufliessenden Reingewinne gemäss Artikel 125 Absatz 1 
BGS gespeist 
 

 - 

Riesen (PSA) 50 1  Die Zuständigkeiten des Bernjurassischen Rates und des Rates für 
französischsprachige Angelegenheiten des Verwaltungskreises 
Biel/Bienne richten sich nach den Bestimmungen des SStG, soweit 
dieses Gesetz nichts Abweichendes vorsieht gemäss den 
Bestimmungen des SStG bleiben vorbehalten. 
 

Keine Ab- 
stimmung, 
da zurück-
gewiesen 

Benoit (SVP) 50 2  Streichen 
 

glp (Mühlheim) 50 3 (neu)  Kommt es zu keiner Einigung, entscheidet der Regierungsrat über 
das Gesuch. 
 

 


